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Preisanordnung Nr. 566.
— Anordnung zur Änderung der Preisanordnung 
Nr. 406 — Anordnung über die Preise für Eisen 

und Stahl —
Vom 31. Januar 1956

Anlage
zu vorstehender Preisanordnung Nr. 566

1. Ergänzung zur Preisliste für Eisen und Stahl 
Ausgabe vom 1. April 1955

Im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der Staat
lichen Plankommission und dem Minister der Finanzen 
wird folgendes angeordnet:

§ 1
Die „Preisliste für Eisen und Stahl“, Ausgabe vom 

y 1. April 1955, wird gemäß Anlage zu dieser Preis- 
/ anordnung ergänzt und berichtigt.

§ 2
Soweit infolge Festsetzung von Lieferanteilen der 

Vertrag nicht über die vom Verbraucher bestellte 
Menge abgeschlossen werden kann, ist für die Preis
festsetzung die vom Verbraucher bestellte Menge maß
gebend.

§ 3
Abs. 1 des § 3 der Preisanordnung Nr. 406 vom 

26. März 1955 — Anordnung über die Preise für Eisen 
und Stahl — (GBl. I S. 235) gilt nur für Lieferungen 
an Handwerksgenossenschaften und private Betriebe.

§ 4
Diese Preisanordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja

nuar 1956 in Kraft und gilt für alle Lieferungen, die 
von diesem Zeitpunkt an erfolgen. Die im Laufe des 
Planjahres 1955 getroffenen Ergänzungen und Berich
tigungen einzelner Positionen der Preisliste für Eisen 
und Stahl gelten vom Zeitpunkt ihrer Festlegung an.

Berlin, den 31. Januar 1956
Ministerium für Berg- und Hüttenwesen 

S t e i n w a n d  
Minister

Teil/Seite Ergänzung/Berichtigung

1/3 Unter Punkt 4 wird die erste Zeile mit den 
Preisen für Stahleisen geändert in:
„von 1,3 bis 3 %“
Die nächste Zeile lautet: „über 3 bis unter 4 %“ 
Die Preise selbst bleiben unverändert.

1/7 Unter Punkt 1 wird die Normalanalyse für 
Stahleisen bei Mn geändert in 1,3 bis 3 %

1/8 Unter d/Stahleisen wird geändert: 
f Mangan unter 1,3 bis 1 % 

alles andere bleibt unverändert.
Punkt 4 b lautet neu:
„Auch wenn eine entsprechende Analysenvor
schrift vom Besteller nicht gegeben wurde, 
gilt für Stahleisen mit weniger als 0,7 % Si- 
Gehalt ein Aufpreis von 2,— DM je t“

1/11 Bei Punkt 1 c/Si-Gehalt wird in der zweiten 
Zeile das Wort „unter“ gestrichen.
Punkt 2d wird wie folgt ergänzt: 
„(Anmerkung: Der P-Gehalt darf betragen 
bei 85% Mn — 0,19125% \ mit den entsprechen- 
bei 90% Mn — 0,2025 % /den Zwischen werten, 
was einem Gehalt von 0,18 % bei 80 % Mn- 
Gehalt entspricht.)“

Punkt 4 a ^ ^ie Worte „ab einem Werk/Ver- 
Punkt 3 a I triebslager“ werden gestrichen.

Punkt 3 a Die Worte „ab einem Versandort“ 
werden gestrichen.

II/l
III/l

V/2

VI/1


